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RS OGH 1976/10/14 7Ob673/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1976

Norm

WEG 1975 §22

Rechtssatz

Da es sich bei § 22 WEG 1975 um ein zwingendes Schutzrecht zugunsten sowohl der

Wohnungseigentumsgemeinschaft als auch des einzelnen handelt, können die taxativ genannten

Ausschließungsgründe durch vertragliche Aufzählung und Präzisierung bestimmter Gründe ebensowenig erweitert wie

eingeengt werden.
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